
auf das 1777tt Jahr,
Nach nelchen die Herrſchaften und Untertha

nen im Gorlitziſchen, auch zubehorigen Zittau/ und Lauba

niſchen Creyße/ die beſchloſſenen Cziebenzehen Rauch J

und Silff undGzuth-Hteuern,
zu entrichten haben.

 K wiſſen ſeh hiermit: Daß cum Tit.
x die Lobl. Herren Land-Stande dieſes Fur—
J

—e.—hohen Landesherrlichen Bewilligungen, und anderer un-
umganglichen Landes-Bedurfniſſe, in dem mit GOtt an
getretenen 1777ſten Jahre, nach vorher gepflogener reifli—
chin Deliberation geſchloſſen haben, unter eifriger Ein.
trebung aller bis ietzo verbliebener Ruckſtande,

Hiebenzehen Rauch und

Vilff Wund-GihHteuern,
erſtere von denen Unterthanen von jeden RauchFana

Jedesnal zo. Klgr. oder 11. Gr. 8. Pf. letztere von denen
Herrſchaften von jeden Rauche 15. Klgr. oder 5. Gr.
10. Ppf. zu entrichten, und zwar:

e Zctweh/nintaornkca J
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Zweyh Rauch und
G J

Zuweh MundGuth Steuern,—2

 den 23. 24. 25. Jan.
Zwey Rauch und

J

ZSueh MundGuthSteuern,
den iz. i4. Febr.

Zwey Rauch und
Zweyh MundGuth-Steuern,

den 13. i4. 15. Mart.
Zuwey Rauch und2 2

Zchweh MundGuth-Steuern,
den m7. 88. 19. April.

Eine Rauch- und

Eine Mund-GuthSteuer,
den 15. 16. 17. Maji.

EEine Rauch und
Eine Mund-Guth-Steuer,18 J

den i19.a0. 21. Juy.
Eine Rauch— und

J

Eine Mund-Guth-Steuer,
den iJ. 18. 19. ſuly. u

Eine Rauch-Stecuer,
1

den 14. i5. öAus. ü Zweh0

J et,uu
oryrFoen 1

J



Zyeh RauchSteuern,
den 18. 19. 20. Sept.

Eine RauchSteuer,
den 16. 17. 18. Octobr.

Eine RauchSteuer,
den 13. 14. iß. Novembr.

Eine RauchSteuer,
den i18. 19. 20. Decembr.

ausſchreiben und einbringen zu laſſen.

Es wird demnach hierdurch Herrſchaften und Unterthanen,
daſſelbe gebuhrend notificiret, auf daß hiernach ſich geachtet werde,
und die Herrſchaften und ihre Unterthanen, gemeldete ſammtliche

Siebenzehen Rauch- und Eilff Mund-Guth-Steuern,
an denen angeſetzten Tagen und Zeiten, in guten groben, mandat
maßigen Muntz-Sorten, nicht aber in Scheide-Muntze; gewiß

und unausdbleiblich vollig entrichten, und zur allhiefigen Land
Steuer-Caſſe baar bezahlen, ohne hierbey einige zu havende Ab

kurtzung an LieferGeldern, oder andern vermeintlichen Einrech
nungen, Vergutungen oder ſonſtigen Anferderungen, was ſolche

auch vor Nahmen haben mogen, vorzuwenden, unter der aus—
drucklichen Verwarnung, daß wider den, oder diejenigen, welche

neebſt denen bisher verbliebenen Ruckſtanden, die dermaln von
neuen geſchloſſenen Rauch- und Mund-Guth-Steuern in
denen angeſetzten und obbeſtimmten Tagen nicht einbringen, ver—
moge derer ehedem gefaßten und erneuerten Land-Tags-Schluſſe,
nach welchen vor volliger Berichtigung der Ruckſtande, von denen
neu ausgeſchriebenen Steuern keine Quittungen ausgehandiget,
ſondern das, was ſie abfuhren, nur auf die Reſte angenommen,
und uberhaupt, wenn Acht Tage nach obigen zu Einbringung

der Steuern geſetzten Terminen verfloſſen, ohne Anſehen der Per
ſon und Standes, anfanglich mit ordinairer Execution, da aber
ſolche in Zeit von Acht Tagen nichts fruchtete, mit militariſcher

Execu-
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Execution werde verfahren werden; wobey der kxecutor bey jedes
Orts Herrſchaft, oder in Abweſenheit derſelben, bey denen Ge— 45

richten ſich anzugeben hat, die Herrſchaften ſelbſt aber die Reſtanten g A

zur Zahlung anzuhalten wiſſen werden. Daferne aber difſelben
ſolcher Execution ohngeachtet ſaäümig ſeyn, und die Steuer-Caſſe

mit Execution beleget wurde, ſo ſollen ſodann die ſaumigen Con—
tribuenten, nach Jnhalt des LandTagsSchluſſes de ao. 1720.
uber die Executions-Gebuhren, ſo ſie denen an ſie abgeſchickten
Executoren zu entrichten haben, auch noch fur diejenigen, die bey
der Caſſe liegen bleiben, die Executions, Gebuhren zu tragen und

5

zu bezahlen ſchuldig ſeyn. u 4
Wie denn auch noch ſchlußlich jeder Ort ernſtlich erinnert wird,

woeil zu Erſpahrung der Koſten weiter keine Berwarnung
ergehet, ſich aufs genaueſte nach dem ausgefertigten Steuer—

 J.
unnd unausbleiblichen ZwangsMitteln, womit man gerne einen

jeden verſchonet wiſfen mochte, nicht ielbſt Veranlaſſung zu geben.
und ubrigens in Anſehung derer zu Anfange des kunftigen ry78uen

Jahres auszuſchreibenden Steuern, weil deren Intimation etwas
ſpat erfolgen kan, beh Zeiten gefaßt zu halten. Datum aufn

WVoigtsHofe in Gorlitz den u. Januar. 1777.
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	Steuer-Zettul, auf das 1777ste Jahr, Nach welchen die Herrschaften und Unterthanen im Görlitzischen, auch zubehörigen Zittau- und Laubanischen Creyße, die beschlossenen Siebenzehen Rauch- und Eilff Mund-Guth-Steuern, zu entrichten haben ; [Datum aufn Voigts-Hofe in Görlitz den 11. Januar. 1777. Hauptmannschaft Görlitz.]
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